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Kapitel 06 072

Kapitel Ist-Betrag Reste 2022 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2021 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 072 Landesförderungen der Weiterbildung
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wis-

senschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 66.
3. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen,

Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt
werden.

5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 152 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.

9 285,00 — 9 285,00
10 000,00 — 10 000,00

-715,00 — -715,00

119 01 152 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,53 — 35,53
130 000,00 — 130 000,00

-129 964,47 — -129 964,47

Gesamteinnahmen Kapitel 06 072. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 320,53 — 9 320,53
140 000,00 — 140 000,00

-130 679,47 — -130 679,47

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 130 679,47

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 153 Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitli-
chen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiter-
bildungsgesetze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet
werden.

— — —
— — —

— — —

547 20 152 Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG)
jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen, u.a.. . .

1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.
3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

— — —
— — —

— — —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20 152 Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbil-
dung in der Trägerschaft der Gemeinden. . . . . . . . . . .

53 172 248,47 — 53 172 248,47
53 279 100,00 — 53 279 100,00

-106 851,53 — -106 851,53
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 49 000,00

an Titel 684 23 57 851,53

-106 851,53

633 21 152 Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehr-
gänge (Gemeinden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 849 626,61 — 9 849 626,61
13 565 000,00 — 13 565 000,00

-3 715 373,39 — -3 715 373,39
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 260 000,00

an Titel 684 23 77 266,17
an Titel 686 21 81 813,10
an Kapitel 06 010 Titel 526 66 1 100,00
an Kapitel 06 010 Titel 547 66 50 510,54
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 244 683,58

-3 715 373,39
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633 22 152 Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der
Weiterbildung (Gemeinden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-31 013,39 — -31 013,39
135 000,00 — 135 000,00

-166 013,39 — -166 013,39
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 166 013,39

633 23 152 Zuweisungen und Zuschüsse für Einrichtungen der Wei-
terbildung in der Trägerschaft der Gemeinden (Entwick-
lungspauschale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 099 036,30 — 1 099 036,30
1 200 000,00 — 1 200 000,00

-100 963,70 — -100 963,70
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 100 963,70

633 24 152 Projektförderung für Maßnahmen zur regionalen Bil-
dungsentwicklung (Gemeinden). . . . . . . . . . . . . . . . .

547 922,00 — 547 922,00
1 000 000,00 — 1 000 000,00

-452 078,00 — -452 078,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 452 078,00

633 25 152 Zuweisungen aus dem Innovationsfonds für Einrichtun-
gen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemein-
den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

633 26 152 Zuweisungen zur Kofinanzierung für ESF geförderte Pro-
jekte für Einrichtungen der Weiterbildung in Trägerschaft
der Gemeinden (Kofinanzierung). . . . . . . . . . . . . . . .

244 377,50 — 244 377,50
405 000,00 — 405 000,00

-160 622,50 — -160 622,50
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 160 622,50

684 10 153 Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbil-
dung in anderer Trägerschaft.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 722 826,01 — 55 722 826,01
56 332 300,00 — 56 332 300,00

-609 473,99 — -609 473,99
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 609 473,99

684 20 153 Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungs-
arbeit an freie Träger von anerkannten Einrichtungen der
politischen Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 582 500,00 — 2 582 500,00
2 628 500,00 — 2 628 500,00

-46 000,00 — -46 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 46 000,00

684 22 153 Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der
Weiterbildung (andere Träger). . . . . . . . . . . . . . . . . .

-117 055,76 — -117 055,76
— — —

-117 055,76 — -117 055,76
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 117 055,76

684 23 153 Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehr-
gänge (andere Träger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135 117,70 — 135 117,70
— — —

135 117,70 — 135 117,70
Vermerke: aus Titel 633 20 57 851,53

aus Titel 633 21 77 266,17

135 117,70

684 24 153 Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer
Trägerschaft (Entwicklungspauschale). . . . . . . . . . . . .

1 349 092,11 — 1 349 092,11
1 600 000,00 — 1 600 000,00

-250 907,89 — -250 907,89
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 250 907,89

684 25 153 Zuschüsse aus dem Innovationsfonds für Einrichtungen
der Weiterbildung in anderer Trägerschaft. . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

684 26 153 Zuschüsse zur Kofinanzierung für ESF geförderten Pro-
jekte für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trä-
gerschaft (Kofinanzierung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

296 126,13 — 296 126,13
495 000,00 — 495 000,00

-198 873,87 — -198 873,87
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 198 873,87

686 21 152 Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung. . 1 081 813,10 — 1 081 813,10
1 000 000,00 — 1 000 000,00

81 813,10 — 81 813,10
Vermerke: aus Titel 633 21 81 813,10
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686 22 153 Maßnahmen für eine zukunftsfähige und landeseinheitli-
che Weiterentwicklung des WbG. . . . . . . . . . . . . . . .

192 901,25 — 192 901,25
808 000,00 — 808 000,00

-615 098,75 — -615 098,75
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 100 000,00

an Kapitel 06 010 Titel 547 66 105 603,44
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 409 495,31

-615 098,75

686 23 152 Zuschlag für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung . -1 490,50 — -1 490,50
— — —

-1 490,50 — -1 490,50
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 490,50

686 24 152 Gütesiegelverbund Weiterbildung e. V.. . . . . . . . . . . . 80 000,00 — 80 000,00
80 000,00 — 80 000,00

— — —

686 25 152 Supportstelle Weiterbildung in der Qualitäts- und Unter-
stützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LIS
NRW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
100 000,00 — 100 000,00

-100 000,00 — -100 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 100 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 072. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 204 027,53 — 126 204 027,53
132 627 900,00 — 132 627 900,00

-6 423 872,47 — -6 423 872,47

Mehrausgaben —
Minderausgaben 6 423 872,47
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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